
Studieren

Ihre Unfallversicherung informiert

Gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz 

für Studierende

Gesetzliche
 Unfallversicherung



Als Studierende/r sind Sie nach dem Sozialgesetzbuch (SGB VII)

gesetzlich unfallversichert. Voraussetzung ist, dass Sie an 

einer staatlich anerkannten Universität, Hochschule oder Fach-

hochschule eingeschrieben, Doktorand/in, Diplomand/in, Teil-

nehmer/in an Vor- und Ferienkursen oder eingeschriebene/r

Gasthörer/in sind. Der Versicherungsschutz ist für Sie beitrags-

frei. Die Kosten übernehmen die Länder. Eine unfallfreie Zeit

wünscht Ihnen Ihre gesetzliche Unfallversicherung.

Wer ist versichert?



Wann sind Sie versichert? 
Sie sind unfallversichert

als Studierende/r 

z.B:

➧ während des Besuchs der
Vorlesungen und Seminare

➧ bei sonstigen von der
Hochschule verantworteten
Tätigkeiten wie Teilnahme
an
–  Repetitorien der 

Universität
–  Exkursionen

➧ während des Besuchs von
Universitäts- und Staatsbi-
bliotheken

➧ beim Hochschulsport

➧ bei von der Hochschule
organisierten Exkursionen
ins Ausland

➧ bei Tätigkeiten in der Stu-
dentenselbstverwaltung

➧ sowie auf den damit
zusammenhängenden
Wegen.

Übrigens: Versichert ist
bereits der Weg zur Immatri-
kulation.
Nicht versichert sind rein

private Tätigkeiten wie 

z.B.

➧ Studienarbeiten zu Hause

➧ private Studienfahrten

➧ Repetitorien bei privaten
Anbietern

➧ private Unterbrechungen
der Wege zur Hochschule
oder zurück nach Hause
(z.B. Einkauf), Umwege 
aus privaten Gründen oder
private Aktivitäten auf dem
Gelände der Hochschule.



Gesetzliche 
Unfallversicherung für 

Studierende



Vorrangige Aufgabe der ge-
setzlichen Unfallversicherung
ist die Verhütung (Prävention)
von Arbeits- und Wegeunfäl-
len, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren. Wir beraten die
Träger der Einrichtungen und
überwachen die Maßnahmen
zur Prävention sowie zur
Ersten Hilfe.

Was leisten wir?
Ist ein Unfall oder eine

Berufskrankheit eingetre-

ten, übernehmen wir die

Kosten für:

➧ die Behandlung beim Arzt,
im Krankenhaus oder in der
Rehabilitationsklinik
einschließlich der notwen-
digen Fahr- und Transport-
kosten

➧ Arznei-, Verband- und Heil-
mittel, Therapien

➧ die Pflege zu Hause und in
Heimen

➧ die soziale und berufliche
Rehabilitation (z.B. Um-
schulung, Wohnungshilfe)

Außerdem zahlen wir z. B.

➧ Verletztengeld bei Ver-
dienstausfall

➧ Rente an Versicherte bei
bleibenden Gesundheits-
schäden

➧ Hinterbliebenenrente

Das sind die wichtigsten Bei-
spiele, die zeigen sollen, dass
Sie nach einem Unfall best-
möglich versorgt sind.



Wir sind 
für Sie da.

… und wenn etwas passiert?

Wenn Sie einen Unfall erleiden, benachrichtigen Sie bitte so
schnell wie möglich die Leitung der Hochschule. Von dort wird
uns der Unfall gemeldet. 

Teilen Sie bitte auch der/dem behandelnden Ärztin/Arzt (auch
Zahnärzten!) mit, dass es sich um einen Unfall im Zusammen-
hang mit dem Besuch einer Hochschule handelt. Ihre Kranken-
versicherungskarte bzw. Angaben zu Ihrer privaten Krankenver-
sicherung sind nicht erforderlich, denn Ärzte und Krankenhäuser
müssen direkt mit uns abrechnen.

Haben Sie noch Fragen? 
Rufen Sie uns an! Wir informieren Sie gerne.

Herausgeber: Bundesverband der Unfallkassen, Fockensteinstraße 1, 

D-81539 München, www.unfallkassen.de  ·  Stand April 1998

Bestell-Nr. GUV-SI 8003 (bisher GUV 20.30.2)


	Wer ist versichert?
	Wann sind Sie versichert?
	Was leisten wir?
	… und wenn etwas passiert?

